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Steuerinformationen für Dezember 2022 
 
Sofern Arbeitgeber einige Spielregeln beachten, können sie ihren Beschäftigten seit dem 26.10.2022 
einen Betrag bis zu 3.000 EUR steuer- und abgabenfrei gewähren (sogenannte Inflationsaus-
gleichsprämie).  
Darüber hinaus ist in diesem Monat auf folgende Aspekte hinzuweisen:  

 Die Regelungen der Grundbesitzbewertung sollen durch das Jahressteuergesetz 2022 zum 
Teil angepasst werden. Da für die Erbschaft- und Schenkungsteuer zumindest im Einzelfall 
höhere Werte drohen, ist zu prüfen, ob bereits angedachte Übertragungen vorgezogen wer-
den sollen. 

 Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs stellt die Überführung eines Wirtschaftsguts 
vom Betriebs- in das Privatvermögen keine Anschaffung i. S. des § 6 Abs. 1 Nr. 1a Einkom-
mensteuergesetz dar. Somit liegen bei einer späteren Modernisierung/Sanierung auch keine 
anschaffungsnahen Herstellungskosten vor und die Aufwendungen sind grundsätzlich so-
fort als Werbungskosten abzugsfähig. 

 Gerade bei Leiharbeitnehmern stellt sich die Frage, ob sie eine (steuerlich ungünstige) erste 
Tätigkeitsstätte haben – und falls ja, wo diese liegt. Eine der letzten offenen Fragen hat der 
Bundesfinanzhof nun zugunsten der Leiharbeiter entschieden. 

Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in der Ausgabe für Dezember 2022. Viel 
Spaß beim Lesen! 
 
 
 

Alle Steuerzahler 
 
Anstieg der Erbschaft-/Schenkungsteuer bei der Übertragung von Immobilien befürch-
tet 

Die Regelungen der Grundbesitzbewertung sollen an die sogenannte ImmoWertV vom 
14.7.2021 (BGBl I 2021, S. 2805) angepasst werden. So steht es im Entwurf für ein Jahressteuerge-
setz 2022 (BT-Drs. 20/3879 vom 10.10.2022). Da für die Erbschaft- und Schenkungsteuer zumin-
dest im Einzelfall höhere Werte drohen, ist zu prüfen, ob bereits angedachte Übertragungen vorge-
zogen werden sollen. Denn die Änderungen sollen bereits am Tag nach der Gesetzesverkündung 
in Kraft treten. 
 
Energiepreispauschale für Rentner und neue Höchstgrenze für Midijobs ab 2023 

Rentner erhalten Anfang Dezember 2022 eine (steuerpflichtige) Energiepreispauschale von 
300 EUR. Zudem wird die Höchstgrenze für eine Beschäftigung im Übergangsbereich (bei den so-
genannten Midijobs gelten verminderte Arbeitnehmer-Beiträge zur Sozialversicherung) ab 1.1.2023 
von monatlich 1.600 EUR auf 2.000 EUR angehoben (Gesetz zur Zahlung einer Energiepreispau-
schale an Renten- und Versorgungsbeziehende und zur Erweiterung des Übergangsbereichs, BR-
Drs. 523/22 (B) vom 28.10.2022). 
 
Energiepreispauschale und Minijob: Mögliche Steuerpflicht bei der Veranlagung zur 
Einkommensteuer 2022 

Auch viele Minijobber haben die Energiepreispauschale (EPP) in Höhe von 300 EUR er-
halten. Sofern der (originäre) Verdienst vom Arbeitgeber pauschal mit 2 % besteuert wird, musste 
auf die 300 EUR EPP keine pauschale Steuer abgeführt werden. Bei der Einkommensteuerveran-
lagung für 2022 kann es aber nach den Ausführungen des Bundesfinanzministeriums (FAQs „Ener-
giepreispauschale [EPP]“, unter VIII. Nr. 1) in gewissen Konstellationen zu einer Steuerpflicht 
kommen. 
FAQs „Energiepreispauschale (EPP)“, VIII. Nr. 1 
Bei Arbeitnehmern, die ausschließlich pauschal besteuerten Arbeitslohn aus einer kurzfristigen oder 
geringfügigen Beschäftigung oder einer Aushilfstätigkeit in der Land- und Forstwirtschaft erzielen und 
im gesamten Jahr 2022 keine weiteren anspruchsberechtigenden Einkünfte haben, gehört die EPP 
nicht zu den steuerpflichtigen Einnahmen.  
Wenn neben dem pauschal besteuerten Arbeitslohn weitere anspruchsberechtigende Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb oder aus selbstständiger Arbeit erzielt werden, gehört 
die EPP zu den sonstigen Einkünften. 

Da die EPP bei pauschal besteuertem Arbeitslohn nach § 40a Einkommensteuergesetz 
(EStG) nicht steuerpflichtig ist (§ 119 Abs. 1 S. 2 EStG), wurde sie von den Arbeitgebern nicht steu-
erpflichtig erfasst. Handelt es sich nun aber z. B. um Steuerpflichtige, die in 2022 zudem Einkünfte 
aus einer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit bezogen haben, dann wird die EPP über 
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die Einkommensteuerveranlagung steuerpflichtig. Es liegen sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 3 
EStG vor (vgl. § 119 Abs. 2 EStG). 
 
Software-Auftragsentwicklung: Der Steuerabzug 

Moderne maschinelle Anlagen laufen heutzutage vornehmlich digital gesteuert. Hierfür 
braucht es spezielle Software, die sich Unternehmen gerne von im Ausland ansässigen Firmen entwi-
ckeln lassen. In solchen Fällen sollten die deutschen Auftraggeber die Verpflichtung zum Steuerabzug 
beachten. Nach § 50a EStG ist der Vergütungsschuldner bei bestimmten Leistungen eines beschränkt 
Steuerpflichtigen zum Steuerabzug für Rechnung des Gläubigers verpflichtet (15 % der gesamten 
Einnahmen). Der Schuldner der Vergütung hat die Steuer anzumelden und abzuführen (beim Bun-
deszentralamt für Steuern). Dies betrifft vor allem Einkünfte, die im Ausland ansässige Sportler, 
Künstler und Schauspieler bei ihren Auftritten in Deutschland erzielen. Umfasst sind aber auch Ein-
künfte, die aus Vergütungen für das (zeitlich befristete!) Recht auf Nutzung von Urheberrechten 
herrühren. 

Bei der Software-Entwicklung überträgt der Entwickler regelmäßig nur das Recht auf Nutzung 
des — bei ihm verbleibenden — Urheberrechts auf den Auftraggeber (und nicht das Recht als sol-
ches). Und ist dieser Entwickler im Ausland ansässig, während der Auftraggeber in Deutschland sitzt, 
gilt: Auf den Vertrag über die Entwicklung der Software ist deutsches Recht anzuwenden (§ 121 Abs. 
1 Urhe-berrechtsgesetz). Gleichzeitig erzielt der Entwickler regelmäßig in Deutschland beschränkt 
steuerpflichtige Einkünfte (nach § 49 Abs. 1 Nr. 9 EStG). Damit greift der vom Auftraggeber zu beach-
tende Steuerabzug nach § 50a EStG. 

Beachten Sie: In einem aktuellen Schreiben (Az. IV B 8 — S 2303/19/10004 :001 4) befasst 
sich das Bundesfinanzministerium (BMF) mit den Besonderheiten des Steuerabzugs bei einer 
Software-Auftragsentwicklung. Den Beamten zufolge sei vor allem zwischen einer befristeten Über-
lassung des Nutzungsrechts (Anwendung von § 50a EStG!) und einem wirtschaftlichen Rechte-
kauf (keine Anwendung von § 50a EStG!) zu unterscheiden. Ein wirtschaftlicher Rechtekauf komme 
nur „in Betracht, wenn der Vertrag die Einräumung umfassender, exklusiver und zeitlich unbeschränk-
ter sowie unwiderruflicher Nutzungs-und Verwertungsrechte an der Software vorsieht". Diese Voraus-
setzungen müssen „kumulativ vorliegen". Das heißt: Verbleiben beim Urheber der Software Rechte, 
die über einen eigenen wirtschaftlichen Wert verfügen, ist ein wirtschaftlicher Rechtekauf ausge-
schlossen. 
Beispiele für solche verbleibenden Rechte liefert das BMF auch:  

 Dem Urheber wird eine finanzielle Beteiligung eingeräumt  
 Beim Urheber verbleibt das Recht auf Zweitverwertung • Die Überlassung ist zeitlich be-

schränkt  
 Der Urheber darf das Recht auf Überlassung widerrufen 
 Einzelne Nutzungs- und Verwertungsrechte sind von der Zustimmung des Urhebers abhängig. 

Es genügt hierbei „die Möglichkeit der nachträglichen Geltendmachung von Rechten aus dem 
Urheberrecht". Unerheblich sei die tatsächliche Ausübung. Weiter führt das BMF aus: „Beste-
hen bei der Anwendung der genannten Kriterien Zweifel, ob eine Verpflichtung zum Steuerab-
zug nach § 50a EStG besteht, ist der Steuerabzug zur Vermeidung eines Haftungsrisikos 
durchzuführen." 

Fazit: Da der in Deutschland ansässige Auftraggeber für eine irrtümlich nicht abgeführte Steuer haf-
tet, sollte er diese Kriterien genau überprüfen. Im Zweifel heißt es: Steuerabzug nach § 50a EStG. 
 
Steuerliche Änderungen durch das Jahressteuergesetz 

Das Bundeskabinett hat am 14. September den Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2022 
beschlossen. Geplant sind zahlreiche Änderungen für Unternehmen und steuerliche Entlastungen für 
Beschäftigte, u. a. zur Homeoffice-Pauschale. Der Ausgang des Gesetzgebungsverfahrens ist noch 
abzuwarten. 

Das Jahressteuergesetz 2022 ist ein typisches "Artikelgesetz", das mit mehr als 100 Einzelre-
gelungen quer durch das Steuerrecht eine Vielzahl von Rechtsvorschriften ändert. Gleichzeitig greift 
es wichtige Vorhaben des Koalitionsvertrages auf. 
Inhaltsverzeichnis  

 Homeoffice-Pauschale wird entfristet  
 Kindergeld wird erhöht  
 Lohnsteuerpauschalierung bei kurzfristigen Beschäftigungen  
 Rentenbeiträge voll absetzbar  
 Weitere Änderungen  

Homeoffice-Pauschale wird entfristet 
Die Homeoffice-Pauschale in Höhe von 5 Euro pro Tag wird dauerhaft entfristet und der ma-

ximale Abzugsbetrag soll ab 2023 von 600 auf 1.000 Euro pro Jahr angehoben werden. Damit sind 
künftig 200 statt 120 Homeoffice-Tage begünstigt. Die Regelung gilt unabhängig davon, ob die Tätig-
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keit in einer Arbeitsecke oder in einem häuslichen Arbeitszimmer erfolgt. Die Homeoffice-Pauschale 
wird auf den Arbeitnehmenden-Pauschbetrag (derzeit 1.200 Euro) angerechnet und nicht zusätzlich 
gewährt. 
Kindergeld wird erhöht 

Das Kindergeld soll ab dem 1. Januar 2023 um jeweils 18 Euro auf dann 237 Euro monatlich 
für das erste und zweite Kind steigen. Für das dritte Kind soll das Kindergeld um 12 Euro auf ebenfalls 
237 Euro monatlich angehoben werden. Für jedes weitere Kind bleibt es bei 250 Euro im Monat. 
Lohnsteuerpauschalierung bei kurzfristigen Beschäftigungen 

Der Mindestlohn wurde zum 1. Oktober 2022 auf 12 Euro pro Stunde angehoben. Bei einem 
Acht-Stunden-Tag beträgt demzufolge der Mindestlohn 8 Stunden x 12 Euro = 96 Euro täglich. Damit 
die Pauschalversteuerungsoption ihre bisherige praktische Bedeutung behält, wird zum 1. Januar 
2023 die Arbeitslohngrenze für die Lohnsteuerpauschalierung bei kurzfristiger Beschäftigung von 120 
Euro auf 150 Euro je Arbeitstag angehoben. Zusätzlich soll gem. § 40a Abs. 4 EStG die Stundenlohn-
grenze generell für Pauschalierungsfälle von 15 Euro auf 19 Euro steigen. 
Rentenversicherungsbeiträge voll absetzbar 

Die volle steuerliche Berücksichtigung von Rentenversicherungsbeiträgen soll bereits ab 2023 
statt ab 2025 möglich sein. Dies ist der erste Schritt, um die sog. Doppelbesteuerung von Renten zu 
vermeiden. Der zweite Schritt – die zeitliche Streckung bei der Besteuerung der Renten – ist in Arbeit. 
Diese Regelung wird etwas später umgesetzt, aber ebenfalls ab 2023 gelten. 
Weitere Änderungen 

Ab dem Veranlagungszeitraum 2023 soll der Sparer-Pauschbetrag von 801 Euro auf 1.000 
Euro für Alleinstehende und von 1.602 Euro auf 2.000 Euro für Ehegatten/Lebenspartner pro Jahr 
erhöht werden. 

Der Ausbildungsfreibetrag wird nach dem Gesetzentwurf ab 2023 von 924 Euro auf 1.200 Eu-
ro angehoben. 

Weitere Informationen zum Jahressteuergesetzes 2022 sind zu finden unter: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abte
ilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2022-09-14-JStG-2022/0-Gesetz.html 
 

Vermieter 
 
Keine anschaffungsnahen Herstellungskosten nach einer Entnahme ins Privatvermö-
gen 

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs stellt die Überführung eines Wirtschafts-
guts vom Betriebsvermögen in das Privatvermögen keine Anschaffung i. S. des § 6 Abs. 1 Nr. 
1a Einkommensteuergesetz (EStG) dar. Somit liegen bei einer späteren Modernisierung/Sanierung 
auch keine anschaffungsnahen Herstellungskosten vor. 

Hintergrund: Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG können Investitionen innerhalb von drei Jahren 
nach der Anschaffung nicht mehr als sofort abziehbare Werbungskosten berücksichtigt werden, 
wenn sie 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen. Die Aufwendungen wirken 
sich dann „lediglich“ über die langjährige Gebäude-Abschreibung aus. 
Praxistipp: Um den sofortigen Werbungskostenabzug zu sichern, kann es ratsam sein, die 15 %-
Grenze innerhalb der Drei-Jahres-Frist durch zeitliche Verschiebung der Maßnahmen zu unterschrei-
ten. 
 
Sachverhalt 
2011 hatte der Inhaber einer Hofstelle eine zu seinem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb gehören-
de Wohnung entnommen. Die Wohnung, die in allen Streitjahren vermietet war, sanierte und moderni-
sierte er im Anschluss.  
 
Das Finanzamt meinte, der Steuerpflichtige könne die hierfür entstandenen Aufwendungen nicht so-
fort als Erhaltungsaufwand abziehen. Vielmehr lägen anschaffungsnahe Herstellungskosten (§ 6 Abs. 
1 Nr. 1a EStG) vor, die bei der Ermittlung der Vermietungseinkünfte lediglich im Wege der Absetzun-
gen für Abnutzung über die Nutzungsdauer des Objektes verteilt steuerlich geltend gemacht werden 
könnten. Die hiergegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht Köln blieb erfolglos. 

Weil der Steuerpflichtige für die Jahre 2011 und 2012 infolge der Steuerfestsetzung auf 0 
EUR nicht beschwert war, wies der Bundesfinanzhof die Revision zurück. Für die Jahre 2010 und 
2013 war die Revision hingegen begründet.  

Das Finanzgericht hat die Aufwendungen für die Baumaßnahmen zu Unrecht als anschaf-
fungsnahe Herstellungskosten beurteilt. Denn eine Entnahme der Wohnung aus dem Betriebs-
vermögen ist keine Anschaffung i. S. des § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG. Es fehlt an der für eine entspre-
chende Anschaffung notwendigen Gegenleistung sowie an einem Rechtsträgerwechsel, sofern 
das Wirtschaftsgut in das Privatvermögen desselben Steuerpflichtigen überführt wird.  
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§ 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG stellt die Überführung eines Wirtschaftsguts in das Privatvermögen des Steu-
erpflichtigen im Wege der Entnahme nicht durch Fiktion einer Anschaffung gleich. 
Merke: Der Bundesfinanzhof hat die Sache an das Finanzgericht zurückverwiesen. Dieses muss nun 
klären, ob die Aufwendungen für die Baumaßnahmen eventuell Herstellungskosten nach § 255 Abs. 2 
S. 1 Handelsgesetzbuch darstellen. Denn handelt es sich um eine Erweiterung oder um eine über den 
ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung, sind die Aufwendungen ebenfalls 
nur durch Abschreibungen zu berücksichtigen. 
 

Kapitalanleger 
 
Keine Steuerpflicht: Zinsen aus nicht fremdüblichem Vertrag zwischen Angehörigen 

Von einem nahen Angehörigen erhaltene Zinsen sind nicht steuerpflichtig, wenn der zu-
grunde liegende Darlehensvertrag steuerlich nicht anzuerkennen ist. Dies hat aktuell das Finanz-
gericht Münster entschieden. 
Sachverhalt 
Vater V stellte seinem Sohn S am 30.9.2017 einen Betrag von 100.000 EUR darlehensweise zur Ver-
fügung. Diesen benötigte S zur Einzahlung in die Rücklage einer in Liquiditätsschwierigkeiten befindli-
chen GmbH. Hierfür nahm V ein Darlehen in gleicher Höhe bei einer Bank auf und gab die mit der 
Bank vereinbarte Vertragslaufzeit und den Zinssatz von 2,5 % pro Jahr an seinen Sohn weiter. Im 
Darlehensvertrag war u. a. geregelt, dass S „auf jederzeit mögliches Verlangen Sicherheiten in Höhe 
der valutierenden Darlehenssumme zu stellen“ habe. Die Zahlung der Zins- und Tilgungsraten erfolgte 
unmittelbar von der GmbH an die Bank. 
Das Finanzamt unterwarf die Zinseinnahmen (2017: 625 EUR; 2018: 2.500 EUR) des V dem Abgel-
tungsteuersatz von 25 %. Hiergegen wandte V ein, dass der Abgeltungsteuersatz bei Darlehen zwi-
schen nahestehenden Personen gemäß § 32d Abs. 2 S. 1 Nr. 1a Einkommensteuergesetz (EStG) 
keine Anwendung finde und der Vertrag überdies nicht fremdüblich sei. Das Finanzgericht Münster 
folgte dieser Sichtweise. 

Nach Meinung des Finanzgerichts war der zwischen V und S geschlossene Darlehensvertrag 
überwiegend privat motiviert. Er hält einem Fremdvergleich nicht stand.  

Hierfür spricht zunächst, dass der nicht gesicherte Rückzahlungsanspruch des V gefähr-
det war, weil er im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung der GmbH abhing.  
S selbst war nicht kreditwürdig und auch nicht in der Lage, Sicherheiten zu stellen. Die diesbezügliche 
Regelung im Darlehensvertrag war zu unbestimmt, um als echte bank- bzw. fremdübliche Siche-
rung gewertet werden zu können.  

Beachten Sie: Dass die Bank keine gesonderten Sicherheiten von V gefordert hatte, erachte-
te das Finanzgericht Münster als unerheblich, da die wirtschaftliche Situation des V mit derjenigen 
des S nicht vergleichbar war. 

Zudem hätte ein fremder Dritter auf den vereinbarten Refinanzierungszins einen Auf-
schlag verlangt. 

Unabhängig davon fehlte dem V die Überschusserzielungsabsicht. Wegen des Werbungs-
kostenabzugsverbots und der beschränkten Verlustverrechnung wird die Einkünfteerzielungsab-
sicht zwar bei Kapitalerträgen grundsätzlich vermutet. Diese Vermutung kann aber widerlegt 
werden, wenn ein positives Ergebnis aus einer Kapitalanlage in Form laufender Kapitalerträge oder 
Gewinne von vornherein wirtschaftlich ausgeschlossen erscheint.  
Merke: Wer, so das Finanzgericht, seinem Sohn ein privates Darlehen gewährt, für dessen Refinan-
zierung er gleich hohe Schuldzinsen zu entrichten hat, dem fehlt die für eine Besteuerung erforderli-
che Einkünfteerzielungsabsicht.  
 

Freiberufler und Gewerbetreibende 
 
Künstlersozialabgabe steigt in 2023 auf 5,0 % 

Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung wurde um 0,8 % angehoben. Somit liegt 
er im Jahr 2023 bei 5 %. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat zu der Anpassung wie 
folgt Stellung genommen: 

Der Künstlersozialabgabesatz lag seit 2018 bei 4,2 %. Dies wurde durch zusätzliche Bun-
desmittel in Höhe von insgesamt 117 Mio. EUR in den Jahren 2021 und 2022 gewährleistet. Wegen 
der großen wirtschaftlichen Schäden in der Kunst- und Kulturwirtschaft infolge der Coronapan-
demie hätte der Abgabesatz für 2023 eigentlich auf 5,9 % angehoben werden müssen. Durch weitere 
Bundesmittel (in Höhe von rund 58,9 Mio. EUR) wurde der Anstieg des Abgabesatzes im Jahr 2023 
auf 5,0 % begrenzt. 
Hintergrund 
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Über die Künstlersozialversicherung werden über 190.000 selbstständige Künstler und Publizisten 
als Pflichtversicherte in den Schutz der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung 
einbezogen. 

Die Künstler und Publizisten tragen, wie abhängig beschäftigte Arbeitnehmer, die Hälfte ihrer 
Sozialversicherungsbeiträge. Die andere Beitragshälfte wird finanziert durch einen Bundeszu-
schuss (20 %) und durch die Künstlersozialabgabe der Unternehmen (30 %), die künstlerische 
und publizistische Leistungen verwerten. 
 
Mitteilung des Präsidenten der Bundessteuerberaterkammer 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
die EU-Kommission arbeitet derzeit an einem Richtlinienvorschlag zur Bekämpfung der Rolle von 
„Vermittlern", die Steuerhinterziehung und aggressive Steuerplanung in der Europäischen Union er-
leichtern. Unter den Begriff „Vermittler" fällt laut Kommission auch unser Berufsstand. Der Vorschlag 
soll im ersten Quartal 2023 vorgelegt werden. Die Kommission hat hierzu am 7. Juli 2022 eine öffentli-
che Konsultation gestartet, die bis zum 12. Oktober 2022 läuft. Ihr Ziel ist es — so die Kommission 
selbst—, bestimmte „Grauzonen" von grundsätzlich legalen, aber als zweifelhaft, schädlich oder un-
gewollt empfundenen Steuergestaltungen einzudämmen. 

Was heißt das konkret? Es sollen spezielle Sorgfaltspflichten für „Vermittler" eingeführt wer-
den. Im Wege einer Selbsteinschätzung müssten diese überprüfen, ob die von ihnen ermöglichten 
Gestaltungen oder Modelle zu Steuerhinterziehung oder aggressiver Steuerplanung führen. Zudem 
müssten sie die Erfüllung dieser Sorgfaltspflicht aufzeichnen. Außerdem wird die Einführung eines 
Verhaltenskodex mit einem Verbot für Vermittler erwogen, sich an „aggressiven" Steuergestaltungen 
im Ausland zu beteiligen, d.h. derartige Modelle auszuarbeiten, zu vermarkten, einzurichten oder bei 
ihrer Umsetzung zu helfen. In diesem Zusammenhang ist von Geldstrafen bzw. anderen Sanktionen 
die Rede. 

Nach einer weiteren Option müssten sich Vermittler, die für Steuerpflichtige oder Gebietsan-
sässige in der EU Beratung oder Dienstleistungen steuerlicher Art erbringen, in einem EU-
Mitgliedstaat registrieren lassen. Nur registrierte Vermittler dürften dann Steuerberatung und andere 
Dienstleistungen steuerlicher Art erbringen. Weiter könnten den Unternehmen neue Meldepflichten 
drohen, nach denen sie in ihren jährlichen Steuererklärungen jede Beteiligung an einem nicht börsen-
notierten Unternehmen im Nicht-EU-Ausland, die 25 Prozent der Anteile, der Stimmrechte, der Beteili-
gungen, der Inhaberaktien oder der Kontrolle in anderer Form überschreitet, angeben müssten. 

Ich persönlich verwehre mich bereits entschieden dagegen, dass unser Berufsstand als „Ver-
mittler aggressiver Steuerplanung" betrachtet wird. Steuerberaterinnen und Steuerberater in Deutsch-
land sind Organe der Steuerrechtspflege mit herausgehobener Verantwortung — und keine „Vermitt-
ler". Bemerkenswert ist auch, dass die Kommission in keiner Weise definiert, was sie sich unter „ag-
gressiver" oder „missbräuchlicher" Steuergestaltung vorstellt. Hier wird mit unbestimmten Rechtsbe-
griffen wie „zweifelhaft", „schädlich" oder „ungewollt" gearbeitet, die aber aufgrund des Bestimmtheits-
gebots und des Rechtsstaatsprinzips für eine Definition ungeeignet sind. Gleichwohl bleibt es Aufgabe 
des Gesetzgebers, ungewünschte Gesetzeslücken zu erkennen und zu schließen. Diese Aufgabe darf 
nicht auf den Berufsstand abgewälzt werden. 

Last but not least war es doch die EU-Kommission selbst, die mit ihrer europaweiten Deregu-
lierungspolitik eine Situation herbeigeführt hat, in der es in manchen EU-Staaten weder Zulassungs-
beschränkungen noch eine Qualitätskontrolle gibt und Steuerberatung jedem offensteht. 

Wieder einmal zeigt sich: Ein strenges Berufsrecht ist eine hervorragende Grundverankerung 
für eine ordnungsgemäße Steuerrechtspflege. Daher sollte die Kommission besser über eine strenge-
re Qualitätskontrolle in der Steuerberatung auch in anderen Mitgliedstaaten nachdenken als über im-
mer neue Bürokratiemonster, will sie Steuerhinterziehung einen Riegel vorschieben. 
 

Personengesellschaften und deren Gesellschafter 
 

Verluste aus gewerblicher Tätigkeit färben auf die vermögensverwaltende Tätigkeit ab 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden: Verluste aus einer gewerblichen Tätigkeit – im 

Streitfall solche aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage – stehen bei Überschreiten der soge-
nannten Bagatellgrenze der Umqualifizierung der im Übrigen vermögensverwaltenden Tätigkeit 
einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) nicht entgegen. 
Sachverhalt 
Eine vermögensverwaltende GbR hatte auf einem von ihr vermieteten Grundstück eine Photovoltaik-
anlage (PVA) errichten lassen, aus deren Betrieb sie zunächst Verluste erwirtschaftete. Dem Finanz-
amt gegenüber erklärte sie Einkünfte aus der Vermietung von Grundstücken sowie gewerbliche Ver-
luste im Zusammenhang mit der PVA. Das Finanzamt ging demgegenüber davon aus, dass die GbR 
ausschließlich gewerbliche Einkünfte erzielt habe. Denn sie habe mit dem Betrieb der PVA eine ge-
werbliche Tätigkeit ausgeübt, die auf die im Übrigen vermögensverwaltende Tätigkeit „abgefärbt“ ha-
be. Das Finanzgericht München wies die dagegen gerichtete Klage ab. 
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Der Bundesfinanzhof hat nun das Urteil der Vorinstanz unter Aufgabe seiner früheren Rechtsprechung 
bestätigt. In 2018 hatte der Bundesfinanzhof entschieden, dass negative Einkünfte aus einer ge-
werblichen Tätigkeit nicht zur Umqualifizierung der vermögensverwaltenden Einkünfte einer 
Personengesellschaft führen (keine Abfärbung). Diese Rechtsprechung wurde aber durch den 
Gesetzgeber durch die Änderung in § 15 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 Alternative 1 des Einkommensteuergeset-
zes (EStG) ausgehebelt – und zwar rückwirkend. 

Nach dieser Neuregelung tritt die umqualifizierende („abfärbende“) Wirkung einer originär 
gewerblichen Tätigkeit (hier: aus dem Betrieb der PVA) einer Personengesellschaft unabhängig davon 
ein, ob aus dieser Tätigkeit ein Gewinn oder Verlust erzielt wird. Der Bundesfinanzhof erachtet die-
se Neuregelung und deren rückwirkende Geltung als verfassungsgemäß. 

Zudem hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass die Bagatellgrenze auch bei Anwendung 
der Neuregelung zu beachten ist. Danach führt eine originär gewerbliche Tätigkeit einer Personenge-
sellschaft nicht zur Umqualifizierung ihrer im Übrigen freiberuflichen Tätigkeit, wenn 

 die originär gewerblichen Nettoumsatzerlöse 3 % der Gesamtnettoumsätze der Personenge-
sellschaft (relative Grenze) und  

 zugleich den Höchstbetrag von 24.500 EUR im Veranlagungszeitraum (absolute Grenze)  
nicht übersteigen. 

Das gilt auch dann, wenn die Personengesellschaft (wie im Streitfall) neben ihrer originär 
gewerblichen eine vermögensverwaltende Tätigkeit ausübt. Im Streitfall war diese Bagatellgrenze 
überschritten. 
 

Umsatzsteuerzahler 
 
Umsatzsteuerentlastung für die Gastronomie bis Ende 2023 verlängert  

Die Absenkung der Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie von 19 % auf 7 % wurde 
durch das „Achte Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen“ (BGBl I 2022, S. 1838) bis 
zum 31.12.2023 verlängert. Ausgenommen sind allerdings weiterhin Getränke, d. h., hier gilt der 
reguläre Umsatzsteuersatz von 19 %. 

Beachten Sie: Eigentlich wäre die in der Coronapandemie eingeführte Stützungsmaßnahme 
für die Gastronomie zum 31.12.2022 ausgelaufen. Nunmehr sollen auch die Folgen der gestiege-
nen Energiepreise abgemildert werden. 
 
Betrieb von Geldspielautomaten ist auch nach dem 1.7.2021 umsatzsteuerpflichtig 

Umsätze aus dem Betrieb von Geldspielautomaten sind auch nach der zum 1.7.2021 in 
Kraft getretenen Gesetzesänderung für virtuelle Automatenspiele umsatzsteuerpflichtig. So lautet 
ein Beschluss des Bundesfinanzhofs. 

Der Bundesfinanzhof hatte bereits mehrfach entschieden, dass Umsätze aus dem Betrieb von 
Geldspielautomaten umsatzsteuerpflichtig sind. Bis zum 30.6.2021 galt dies unabhängig davon, ob 
es sich um Umsätze in Spielhallen oder um Online-Umsätze (sogenannte virtuelle Automatenspie-
le) handelte. 
Zum 1.7.2021 hat der Gesetzgeber die gesetzlichen Grundlagen geändert:  

 Virtuelle Automatenspiele unterliegen seither der Rennwett- und Lotteriesteuer. Sie sind 
deshalb nach § 4 Nr. 9 Buchst. b UStG umsatzsteuerfrei.  

 Umsätze in Spielhallen sind hingegen weiterhin umsatzsteuerpflichtig. Für sie fällt dem-
gegenüber auch keine Rennwett- und Lotteriesteuer an.  

Beachten Sie: Hintergrund der Änderung war u. a., dass Online-Angebote hinsichtlich ihrer Spiel-
sucht auslösenden Aspekte anders einzustufen seien als die terrestrischen Angebote  
(z. B. in Spielhallen). 

Mit seinem Beschluss hat der Bundesfinanzhof nun klargestellt, dass diese Ungleichbehand-
lung zulässig ist. Umsätze in Spielhallen und Online-Umsätze sind aus mehreren Gründen (un-
terschiedliche Ausschüttungsquoten, unterschiedliche Verfügbarkeit, potenziell größerer Kundenkreis 
online, unterschiedliche Spielsuchtrisiken) nicht vergleichbar.  

Beachten Sie: Anders als terrestrische Umsätze werden auf elektronischem Weg erbrachte 
Dienstleistungen aufgrund einer Mehrwertsteuer-Sonderregelung zwingend am Ort des Leistungs-
empfängers besteuert. Die Europäische Union hat diese Sonderregelung eingeführt, um sicherzu-
stellen, dass eine Besteuerung solcher Dienstleistungen in der EU erfolgt, wenn sie in der EU ver-
braucht werden. Dies rechtfertigt, so der Bundesfinanzhof, die unterschiedliche Besteuerung von 
terrestrischen Umsätzen und Online-Umsätzen.  
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Arbeitgeber 
 
Wichtige Informationen zur steuerfreien Inflationsausgleichsprämie  

Seit dem 26.10.2022 können Arbeitgeber ihren Beschäftigten einen Betrag bis zu 3.000 EUR 
steuer- und abgabenfrei gewähren. Nachfolgend sind einige wichtige Punkte zu der in § 3 Nr. 11c 
Einkommensteuergesetz (EStG) geregelten Inflationsausgleichsprämie aufgeführt. 

Die Inflationsausgleichsprämie ist eine freiwillige Leistung, die in der Zeit vom 26.10.2022 
bis Ende 2024 gewährt werden kann. 

Es handelt sich bei den 3.000 EUR um einen steuerlichen Freibetrag, der auch in mehre-
ren Teilbeträgen ausgezahlt werden kann. 
Merke: Begünstigt sind z. B. auch Zahlungen an Minijobber. Da die Zahlung steuer- und beitragsfrei 
ist, wird sie nicht auf die Minijobgrenze (seit 1.10.2022: 520 EUR) angerechnet.  

Die Zahlungen müssen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgen. Nach § 8 
Abs. 4 EStG werden Leistungen nur dann zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht, 
wenn 

 die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn angerechnet, 
 der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der Leistung herabgesetzt, 
 die verwendungs- oder zweckgebundene Leistung nicht anstelle einer bereits vereinbarten 

künftigen Erhöhung des Arbeitslohns gewährt und 
 bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht erhöht wird. 

Nach dem Gesetzeswortlaut sind „in Form von Zuschüssen und Sachbezügen gewährte Leistungen 
zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise“ begünstigt. Nach den Ausführungen der 
Bundesregierung genügt es, wenn der Arbeitgeber bei Gewährung der Prämie deutlich macht, dass 
diese im Zusammenhang mit der Preissteigerung steht – zum Beispiel durch entsprechenden 
Hinweis auf dem Überweisungsträger im Rahmen der Lohnabrechnung. 
 
Freie Unterkunft und Verpflegung: Voraussichtliche Sachbezugswerte für 2023 

Die Sachbezugswerte für freie oder verbilligte Verpflegung und Unterkunft werden jähr-
lich an die Entwicklung der Verbraucherpreise angepasst. Nach dem vorliegenden Entwurf – mit der 
Zustimmung durch den Bundesrat ist wie in den Vorjahren zu rechnen – soll der Sachbezugswert für 
freie Unterkunft 265 EUR monatlich betragen (in 2022 = 241 EUR). 

Der monatliche Sachbezugswert für Verpflegung soll in 2023 um 18 EUR auf 288 EUR stei-
gen.  

Beachten Sie: Aus dem monatlichen Sachbezugswert für Verpflegung abgeleitet, ergeben 
sich für 2023 die nachfolgenden Sachbezugswerte für die jeweiligen Mahlzeiten (Werte für 2022 in 
Klammern): 
Frühstück: 

 monatlich: 60 EUR (56 EUR) 
 kalendertäglich: 2,00 EUR (1,87 EUR) 

Mittag- bzw. Abendessen: 
 monatlich: 114 EUR (107 EUR) 
 kalendertäglich: 3,80 EUR (3,57 EUR) 

 

Arbeitnehmer 
 
Keine Werbungskosten für Familienheimfahrten bei teilentgeltlich überlassenem Pkw 

Der Bundesfinanzhof hat aktuell Folgendes entschieden: Ein Werbungskostenabzug im Zu-
sammenhang mit der Durchführung von wöchentlichen Familienheimfahrten im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung ist selbst dann ausgeschlossen, wenn dem Arbeitnehmer für die 
Überlassung eines Firmenwagens tatsächlich Kosten entstehen. 
Sachverhalt 
Ein Ingenieur mit doppelter Haushaltsführung verfügte über einen Firmenwagen, den er auch privat 
nutzen durfte. Hierfür musste er an seinen Arbeitgeber pauschale und kilometerabhängige Zahlungen 
leisten.  
In seiner Einkommensteuererklärung begehrte der Arbeitnehmer den Abzug der Aufwendungen für 
die Familienheimfahrten als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit – 
jedoch zu Unrecht, wie der Bundesfinanzhof entschied. 
§ 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 S. 8 Einkommensteuergesetz (EStG) ordnet den Ausschluss des Werbungs-
kostenabzugs für Familienheimfahrten pauschal für jedwede Überlassung eines Pkw im Rahmen 
einer Einkunftsart an. Ob der Arbeitnehmer für die Nutzung des ihm von seinem Arbeitgeber (auch) 
für die (wöchentlichen) Familienheimfahrten im Rahmen einer Einkunftsart überlassenen Kfz ein 
Entgelt entrichten muss, ist insoweit unbedeutend. Korrespondierend dazu verzichtet der Gesetz-
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geber (vgl. § 8 Abs. 2 S. 5 HS 2 EStG) auf den Ansatz eines geldwerten Vorteils für eine wöchent-
liche Familienheimfahrt. 

Beachten Sie: Der geldwerte Vorteil für die Privatfahrten und die Fahrten zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte ist auch insoweit zu mindern, als die Zuzahlungen des Arbeitneh-
mers auf die Familienheimfahrten entfallen. Dies kann aber „nur“ zu einem Nichtansatz des geldwer-
ten Vorteils führen, nicht aber zu negativen Einnahmen. 
 
Erste Tätigkeitsstätte bei Leiharbeitnehmern: Steuerzahlerfreundliche Entscheidung  

Gerade bei Leiharbeitnehmern stellt sich die Frage, ob sie eine (steuerlich ungünstige) 
erste Tätigkeitsstätte haben – und falls ja, wo diese liegt. Eine der letzten offenen Fragen hat der 
Bundesfinanzhof nun zugunsten der Leiharbeiter entschieden. 

Hintergrund 
Je nachdem, ob es sich beim Tätigkeitsort um eine erste Tätigkeitsstätte oder um eine Auswärtstä-
tigkeit handelt, hat das u. a. folgende steuerliche Konsequenzen: 
Erste Tätigkeitsstätte:  

 Entfernungspauschale (0,30 EUR je Entfernungskilometer zwischen der Wohnung und der 
ersten Tätigkeitsstätte; ab dem 21. Kilometer werden 0,38 EUR gewährt) 

 grundsätzlich keine Verpflegungspauschale  
Auswärtstätigkeit: 

 „Dienstreisepauschale“ (0,30 EUR je gefahrenen Kilometer) 
 grundsätzlich Verpflegungspauschale je nach Abwesenheitszeiten 

Nach der Regelung in § 9 Abs. 4 S. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) ist erste Tätigkeitsstätte die 
ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens (§ 15 Aktien-
gesetz) oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet 
ist. 

Die Zuordnung erfolgt vorrangig anhand der dienst- oder arbeitsrechtlichen Festlegungen 
sowie die diese ausfüllenden Absprachen und Weisungen durch den Arbeitgeber. 
Typische Fälle einer dauerhaften Zuordnung sind in § 9 Abs. 4 S. 3 EStG aufgeführt: 

 unbefristetes Tätigwerden, 
 Tätigwerden für die Dauer des Dienstverhältnisses, 
 Tätigkeit über einen Zeitraum von mehr als 48 Monaten. 

Fehlt eine solche dienst- oder arbeitsrechtliche Festlegung auf eine Tätigkeitsstätte oder ist sie nicht 
eindeutig, ist erste Tätigkeitsstätte die betriebliche Einrichtung, an der der Arbeitnehmer dauerhaft 

 typischerweise arbeitstäglich oder 
 je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder mindestens ein Drittel seiner vereinbarten re-

gelmäßigen Arbeitszeit tätig werden soll. 
Aktuelle Entscheidung des Bundesfinanzhofs 

Für die Frage, ob der Arbeitnehmer einer betrieblichen Einrichtung i. S. des § 9 Abs. 4 Sätze 1 
bis 3 EStG dauerhaft zugeordnet ist, ist das zwischen dem Arbeitgeber (Verleiher) und dem 
(Leih-)Arbeitnehmer bestehende Arbeitsverhältnis maßgeblich.  

Besteht der Einsatz eines beim Verleiher unbefristet beschäftigten Leiharbeitnehmers bei 
dem Entleiher in wiederholten, aber befristeten Einsätzen, fehlt es an einer dauerhaften Zuord-
nung i. S. des § 9 Abs. 4 S. 3 EStG. Und so verhielt es sich auch im aktuellen Streitfall: Der weitere 
Einsatz des Leiharbeitnehmers beim Verleiher war nämlich davon abhängig, dass dieser nach Ablauf 
der jeweiligen Frist mit dem Verleiher eine weitere (wiederum befristete) Arbeitnehmerüberlas-
sung vereinbarte. 
Merke: Ist das Arbeitsverhältnis zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer unbefristet und wird der 
Leiharbeitnehmer befristet für nicht mehr als 48 Monate bei einem Entleiher eingesetzt, erfolgt die 
Zuordnung nicht dauerhaft. Eine ungünstige erste Tätigkeitsstätte ergibt sich beim Betrieb des Entlei-
hers nicht.  
Das gilt auch, wenn die Entleihung später (mehrfach) verlängert wird und sich dadurch (rückblickend 
betrachtet) ein Einsatz von mehr als 48 Monaten für den identischen Entleiher ergeben sollte.  
 

Abschließende Hinweise 
 
Steuerguide für Influencer 

Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat in einem Steuerguide die wichtigsten Steu-
erregeln für Influencer zusammengestellt. Der Steuerguide, der unter www.iww.de/s6972 herunter-
geladen werden kann, gibt einen kurzen Überblick darüber, welche Steuerarten für Influencer infrage 
kommen können und ob Betroffene ihre Tätigkeit beim Finanzamt anzeigen müssen. 
 
Steuern und Beiträge Sozialversicherung: Fälligkeitstermine in 12/2022 

Im Monat Dezember 2022 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: 
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Steuertermine (Fälligkeit): 
 Umsatzsteuer (Monatszahler): 12.12.2022 
 Lohnsteuer (Monatszahler): 12.12.2022 
 Einkommensteuer (vierteljährlich): 12.12.2022 
 Kirchensteuer (vierteljährlich): 12.12.2022 
 Körperschaftsteuer (vierteljährlich): 12.12.2022 

Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem Fälligkeits-
termin vorliegen.  

Beachten Sie: Die für alle Steuern geltende dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspäte-
ten Zahlung durch Überweisung endet am 15.12.2022. Es wird an dieser Stelle nochmals darauf hin-
gewiesen, dass diese Zahlungsschonfrist ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck gilt. 

Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit): 
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 
fällig, für den Beitragsmonat Dezember 2022 am 28.12.2022. 
 

 
 
Haftungsausschluss 
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Kom-
plexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und Gewähr aus-
zuschließen. Das Rundschreiben ersetzt nicht die individuelle persönliche Beratung. 


